
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/11/22 2005/03/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2005

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

AVG §68 Abs1;

VwRallg;

WaffG 1996 §12 Abs1;

WaffG 1996 §12 Abs7;

Rechtssatz

Eine Aufhebung des Wa8enverbotes gemäß § 12 Abs 7 Wa8G verlangt die Berücksichtigung der für die Erlassung des

Wa8enverbotes maßgebenden Gründe und dient nicht dazu, die Rechtskraft des seinerzeit erlassenen Wa8enverbotes

zu durchbrechen, wenn keine Änderung des Sachverhaltes eingetreten ist.
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